
Spezialwerkzeug nicht benutzt

Die Laboruntersuchung führte zu einem

eindeutigen Ergebnis: Die Verantwor-

tung für den Schaden lag beim Installa-

teur. Er hatte bei der Installation des

Wasserzählers nicht das vom Hersteller

mitgelieferte Spezialwerkzeug benutzt,

sondern die Verschraubung mit einem

ungeeigneten Greifwerkzeug festgezo-

gen. Von außen verrieten Einkerbungen

und Riefen auf beiden Anschlussver-

schraubungen, dass hier das Gewinde

mit Gewalt aufgeschraubt wurde. An

beiden Seiten waren die Gewindegänge

nur zur Hälfte aufgeschraubt. Im ersten

freiliegenden Gewindegang der linken

Verschraubungen kam es zum Ab-

bruch. Die Bruchflächen waren deutlich

gealtert und teilweise verfärbt. Merk-

male, die auf einen Materialfehler

durch Einschlüsse oder Hohlräume

hinwiesen, waren unter dem REM

ebensowenig zu sehen wie die typi-

sche Wabenstruktur eines spontanen

Gewaltbruchs. Das Gewinde war auf-

grund von Spannungsrisskorrosion

gebrochen. Für diese müssen drei Vor-

aussetzungen erfüllt sein: ein dafür

anfälliger Werkstoff, ein auslösendes

Medium (in diesem Fall Wasser) und

eine Zugspannung im Bauteil. Das

Messing, aus dem die Verschraubun-

gen gefertigt waren, ist für Spannungs-

korrosion anfällig. Dennoch wird es als

Werkstoff für Trinkwasserinstallationen

empfohlen, da im Bauteil bei korrekter

Installation keine erhöhten Zugspan-

nungen auftreten, die zur Spannungs-

risskorrosion führen. Diese hatte der

Installateur verursacht, indem er das

Gewinde mit Gewalt anzog. Dabei

entstanden – mit bloßem Auge nicht

erkennbare – Anrisse im Werkstück.

Mit der Zeit breiteten sich diese feinen

Risse durch die Spannungsrisskorro-

sion aus, bis es schließlich zum Bruch

kam. Wenn ein Hersteller Spezial-

werkzeug vorsieht, muss dies bei einer

Installation unbedingt benutzt werden.

Durch die Verwendung von anderen

Greifwerkzeugen kann es zu einem

unkontrollierten, hohen Kraftaufwand

kommen, in dessen Folge ein Bauteil

Schaden nimmt. �

Leitungswasserschaden in
einem Einfamilienhaus

In einem Einfamilienhaus kam es zu

einem Leitungswasserschaden, weil

ein Schraubgewinde an einem Was-

serzähler brach. Die Installation der

Anlage war etwa 18 Monate zuvor

von einer Fachfirma durchgeführt

worden. Knapp ein halbes Jahr vor

dem Schaden hatte ein Mitarbeiter

des Unternehmens neue Dichtungen

an der Schraubverbindung einge-

baut, da aus dieser Wasser tropfte.

Der Wasserzähler samt Verschrau-

bungen wurde ins IFS geschickt.

Dort sollte festgestellt werden, ob ein

Montage-, ein Material- oder ein Pro-

duktfehler zu dem Schaden geführt

hatte. Eine Gutachterin sah sich die

Bruchstrukturen unter dem Raster-

elektronenmikroskop (REM) an. Die

Zusammensetzung des Werkstoffes

ermittelte sie durch eine Röntgen-

mikroanalyse im REM und schließlich

führte sie noch eine Mikrohärte-

prüfung durch.

Bild 1: Die Wasseruhr – ein Gewinde ist gebrochen
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Bild 2: Die Bruchfläche

Bild 3: REM-Aufnahme der Bruchfläche mit typischen Strukturen

Dieser Schaden ist auf der Internetseite des IFS, www.ifs-ev.org, unter der Rubrik

Informationsangebote/Schadenfälle Feuer bzw. Schadenfälle Technik veröffentlicht.

Sie finden dort jeweils 30 Schadenfälle beschrieben, die regelmäßig aktualisiert

werden. 
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